
Aufgaben und Funktionen im Fachprüfungsausschuss 

Die Prüferin/ der Prüfer: 
- bereitet die Anlage der Prüfung für den Fachprüfungsausschuss (FPA) vor, 
- benennt die konkreten unterrichtlichen Voraussetzungen, 
- beschreibt den Erwartungshorizont und nennt Kriterien für eine gute/ausreichende 

Leistung, 
- bereitet den Prüfungsraum vor (Sitzordnung: Dem Prüfling „Raum lassen“!/ ggf. Getränk 

bereitstellen...), 
- legt dem Prüfling im Prüfungsraum in Anwesenheit des Vorsitzenden die 

Aufgabenstellung vor, 
- eröffnet die Prüfung – erster Aufgabenteil, 
- leitet zum Prüfungsgespräch über (zweiter Prüfungsteil) und führt das Gespräch, 
- hält den Kontakt zum Prüfling, 
- beginnt mit der Nachbesprechung und reflektiert die Prüfungsleistungen vor dem 

Hintergrund der unterrichtlichen Voraussetzungen und des Erwartungshorizontes, 
- macht den Erstvorschlag für die Prüfungsnote. 

Der Protokollant/die Protokollantin: 
- protokolliert das Prüfungsgespräch möglichst wortgetreu, übersichtlich und strukturiert. 

(erleichtert die Suche bei der Nachbesprechung; Pausen durch (…) kenntlich machen),  
- gleicht die Darstellung der Prüfungsleistungen des Prüfers/ der Prüferin mit dem 

tatsächlichen Protokollverlauf ab, 
- macht den Zweitvorschlag für die Prüfungsnote. 

Der/die Vorsitzende: 
- trägt die Gesamtverantwortung für die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

zur Planung und Durchführung der mündlichen Prüfung (APO–GOSt; KLP Sport), 
- überprüft die sachgerechte Bearbeitung der Prüfungsunterlagen und die Einhaltung der 

formalen Vorgaben zur Durchführung einer mündlichen Prüfung gemäß § 37, 
- begrüßt den Prüfling, stellt die Prüfungskommission vor und fragt nach dem 

gesundheitlichen Befinden des Prüflings zur Durchführung der Prüfung, 
- bringt den Prüfling gemeinsam mit einem weiteren Mitglied der Prüfungskommission in 

den Vorbereitungsraum und holt ihn dort ab, 
- beachtet die Zeitvorgaben zur Prüfungsvorbereitung und zur Durchführung des ersten 

und zweiten Prüfungsteils (die Prüfungsdauer muss mindestens 20 Minuten betragen, 
beide Prüfungsteile müssen in etwa gleich lang sein), 

- stellt dem Prüfling den Prüfungsrahmen noch einmal vor (auch wenn die Lehrkraft die 
SuS früher schon damit vertraut gemacht hat .... das gibt dem Prüfling Zeit, sich mit der 
Prüfungssituation zurecht zu finden), 

- hat das Recht ggf. Prüfungsteile zu übernehmen (aus begründetem Anlass), 
- leitet die Nachbesprechung der Prüfungskommission, ohne zu dominieren, 
- klärt ggf. Widersprüchlichkeiten in der Würdigung der Prüfungsleistungen auf und 

moderiert bei Meinungsverschiedenheiten, 
- macht zuletzt den Vorschlag für die Prüfungsnote, 
- ... hat das letzte Wort, 
- kontrolliert das angefertigte Protokoll auf Vollständigkeit. 




